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§ 114 EisbG Registrierung von
Schienenfahrzeugen

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Der Halter eines Schienenfahrzeuges hat das Schienenfahrzeug vor seiner erstmaligen Verwendung und die

Änderung aller auf das Schienenfahrzeug bezogenen Daten im europäischen Fahrzeugeinstellungsregister

registrieren zu lassen. Weiters hat der Halter für die Rücknahme der Eintragung eines Schienenfahrzeuges aus

dem europäischen Fahrzeugeinstellungsregister zu sorgen, wenn das Schienenfahrzeug dauernd außer Betrieb

genommen oder abgewrackt wird.

2. (2)Halter ist, wer als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter ein Schienenfahrzeug als Beförderungsmittel nutzt

und als solcher in dem für dieses Schienenfahrzeug angelegten Datensatz des europäischen

Fahrzeugeinstellungsregisters eingetragen ist.

3. (3)Zuständig für die Durchführung von Eintragungen in das europäische Fahrzeugeinstellungsregister ist die

Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH.
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